
Wann und wie Ihnen die Pferdehalterrechtsschutzversicherung hilft
Stellen Sie sich vor, Sie und Ihr Pferd werden bei einem Unfall verletzt. Sie müssen erst vor Gericht zie-
hen, um Ihr Recht einzufordern (Schadenersatzrechtsschutz).

Angenommen Sie kaufen einen Sattel für Ihr Pferd, der trotz Nachbesserung nicht passt. Der Verkäufer 
weigert sich jedoch nachdrücklich, den Sattel zurückzunehmen (Vertrags– und Sachenrechtsschutz).

Bei einem Unfall werden Sie und Ihr Pferd verletzt und das Auto des Dritten hat einen Totalschaden. 
Obendrein wird noch ein Bußgeldverfahren gegen Sie eingeleitet (Straf– und Ordnungswidrigkeiten-
rechtsschutz). 

Gesetzt den Fall, das Ordnungsamt belegt Sie mit unberechtigten Auflagen zur Tierhaltung, z. B. mit dem 
Anbringen eines Weidezaunes. In diesem Fall hilft Ihnen der Verwaltungsrechtsschutz im privaten Tier-
halterrechtsschutz.

Die von uns angebotene Pferde-
vollkaskoversicherung ist eine 
Kombination aus bis zu vier der 
wichtigsten Versicherungen rund 
um Ihr Pferd:

•	 Pferdehalterhaftpflicht- 
versicherung

•	 Pferdeoperationskosten- 
versicherung

•	 Reiterunfallversicherung
•	 Pferdehalterrechtsschutz- 

versicherung

Die Versicherung besteht im-
mer aus einer 3er-Kombination 
aus Pferdeoperationskosten-, 
Pferderhalterrechtsschutz- und 
Reiterunfallversicherung. Als 
4. Komponente kann die Pfer-
derhalterhaftpflichtversicherung 
mit in den Versicherungsschutz 
aufgenommen werden.

Pferdeoperationskosten-
versicherung
Die Pferdeoperationskostenver-
sicherung versichert das Tier, für 
das Sie den Versicherungsschutz 
beantragt haben und das auf Ih-
rer Versicherungspolice nament-
lich genannt ist. 

Erstattet werden die Kosten 
einer Operation bis zu 100 Pro-
zent. Versichert ist der zweifache 
Satz der tierärztlichen Gebüh-
renordnung (GOT) in der Fassung 
vom 8. Juli 2008.

Erstattet werden die Kosten für:

•	 den letzten Untersuchungs-
tag vor der Operation,

•	 die Operation selbst,

•	 sieben Tage Nachbehand-
lung,

•	 ärztliche Aufwendungen,
•	 Untersuchungen, Röntgen-

bilder, Medikamente und 
Verbandsmaterial,

•	 Freie Tierarztwahl.

Es besteht keine Altersbeschrän-
kung zur Aufnahme des Pferdes. 
Die Wartezeit beträgt vier Mona-
te, für Bauchhöhlenoperationen 
(Kolik) 20 Tage.

Reiterunfallversicherung
Die Reiterunfallversicherung 
kann sowohl für ein bestimmtes 
Pferd als auch für einen be-
stimmten Reiter abgeschlossen 
werden. Es sind also entweder 
alle Reiter des namentlich in der 
Versicherungspolice genannten 
Tieres versichert oder aber die 
Person, für die der Versiche-
rungsschutz beantragt wurde, 
ist beim Reiten jedes beliebigen 
Pferdes versichert.

Bei einem Reitunfall erhalten 
alle Reiter des versicherten Pfer-
des bzw. der namentlich versi-
cherte Reiter 

•	 10.000 EUR im Todesfall,
•	 50.000 EUR bei Invalidität,
•	 100.000 EUR bei Vollinvalidität,
•	 10 EUR Krankenhaustagegeld,
•	 2.500 EUR für Bergungskosten.

Pferdehalterrechtsschutz-
versicherung
Im Rahmen der Pferdehalter-
rechtsschutzversicherung ist der 

Versicherungsnehmer in seiner 
Eigenschaft als Pferdehalter 
versichert. 

Folgende Leistungsarten sind 
versichert:

•	 ein Schadenersatzrechts-
schutz (für Streitwerte ab 
100 EUR),

•	 ein Vertrags- und Sachen-
rechtsschutz (ebenfalls für 
Streitwerte ab 100 EUR),

•	 ein Straf– und Ordnungswid-
rigkeitenrechtsschutz 

•	 und ein Verwaltungsrechts-
schutz im privaten Tierhalter-
rechtschutz. 

Die Versicherungssumme beträgt 
500.000 EUR.

Als zusätzlichen Service bietet 
der Versicherer die „Rechts-
Infoline“ an, die eine zuverlässi-
ge anwaltliche Erstberatung bei 
rechtlichen Problemen gewähr-
leistet. Bei Bedarf nennt Ihnen 
der Versicherer Fachanwälte in 
Ihrer Nähe. 

Pferdehalterhaftpflicht-
versicherung
Im Rahmen der Pferdehalter-
haftpflichtversicherung ist der 
Versicherungsnehmer in seiner 
Eigenschaft als Pferdehalter 
versichert. Mitversichert sind 
außerdem der Tierhüter sowie 
sämtliche mit der Stallung, 
Wartung und Pflege des Tieres 
beauftragten Personen. Versi-
chert sind Personen-, Sach-  und 
Vermögensschäden, die durch 
Ihr Pferd verursacht werden, 

mit einer Deckungssumme von 
10 Millionen EUR pauschal. Dar-
über hinaus sind Flurschäden 
anlässlich des Weidenbetriebes, 
sowie das Gastreiter – und das 
Turnierrisiko versichert.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Vertrag beginnt frühestens 
mit dem Antragseingang beim 
Versicherer oder wenn eine 
tierärztliche Bescheinigung er-
forderlich ist, mit deren Eingang 
beim Versicherer. Der Vertrag 
verlängert sich nach Ablauf 
der Vertragslaufzeit (ein Jahr, 
fünf Jahre oder zehn Jahre) um 
jeweils ein Jahr, wenn er nicht 
spätestens drei Monate vor Ab-
lauf schriftlich kündigt wird.

Wenn Sie eine Vertragslaufzeit 
von mehr als drei Jahren gewählt 
haben, können Sie den Vertrag 
trotzdem schon zum Ende des 
dritten Jahres unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten 
kündigen.

Der Vertrag erlischt vorzeitig, 
wenn das Tier verstirbt oder 
wenn Sie es verkaufen.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGuenstig-
Versichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Risikoträger ist die Uelzener 
Versicherung.

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 

Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-pfvkv.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt. Natürlich können Sie 
sich Ihre Unterlagen auch über 
den Postweg von uns zusenden 
lassen.

Ihr Rückgaberecht
Sobald Ihnen die Police zuge-
stellt wurde, haben Sie Zeit, alle 
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•• Pferdehalterhaftpflicht mit 10 Mio EUR 
Versicherungssumme

•• Pferdeoperationskostenversicherung 
bis zum zweifachen Satz der Gebühren-
ordnung

•• Reiterunfallversicherung bis 100.000 
EUR

•• Pferdehalterrechtsschutzversicherung 
mit 500.000 EUR Versicherungssumme

Pferdevollkaskoversicherung: 
Uelzener

Vollkasko für 1 PS

Was auch immer Sie zusammen 
mit Ihrem Pferd unternehmen – ob 
beim Ausritt, auf der Koppel oder 
im Stall – Ihr Pferd und auch Sie 
selbst sind ständig den täglichen 
Gefahren und Risiken des Lebens 
ausgesetzt.

Laut Statistik der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ereignen 
sich im Reitsport jährlich 30.000 Unfälle. 
Sie selbst und auch andere Reiter Ihres 
Pferdes sollten gegen mögliche Unfallfol-
gen, wie z. B. eine bleibende Invalidität, 
abgesichert sein.

Auch Ihr Pferd kann sich bei einem Reitun-
fall erhebliche Verletzungen zuziehen und 
muss operiert werden. Doch auch ohne 
einen Reitunfall kann bei ihrem Pferd eine 
teure Operation erforderlich werden. Etwa 
eine Notoperation wegen eines durch Kolik 
hervorgerufenen Darmverschlusses kostet 
bis zu 4.000 Euro.

Sie werden als Pferdehalter außerdem für 
jegliche Schäden zur Rechenschaft gezo-
gen, die einem Dritten an seiner Gesund-
heit oder seinem Vermögen entstehen und 
die durch das Tier verursacht werden. Und 
Ihre Privathaftpflichtversicherung deckt 
diese Schäden nicht ab.

Mit dem Vierfachschutz der von uns ange-
botenen Pferdevollkaskoversicherung sind 
Sie und Ihr Pferd immer auf der sicheren 
Seite.

Ihre Notizen
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Fakten noch einmal in aller Ruhe 
zu prüfen. Sollte der dokumen-
tierte Versicherungsschutz wider 
Erwarten doch nicht Ihren Vor-
stellungen entsprechen, haben 
Sie 14 Tage ab Erhalt der Unter-
lagen Zeit, um dem Vertrag zu 
widersprechen. Machen Sie von 
diesem Recht Gebrauch, kommt 
der Vertrag nicht zustande.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.


